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Heute bestehen per Gesetz Verpflichtungen im Umgang mit elektronischen Dokumenten.  
 
Sie müssen z.B. Ausgangsrechnungen signieren, die elektronisch übermittelt 
werden, um einen optimalen Kundenservice zu bieten. 

Eingang - Mail  
 
Sie erhalten ein Archivierungspost-
fach, auf das Sie lesend zugreifen 
können über einen Web-Login. 
 
Erhalten Sie eine Email, die aus 
Ihrer Sicht archiviert werden muss, 
so leiten Sie diese mit Ihrem Email Pro-
gramm weiter an Ihre  
Archivierungspostfach. Dort liegt diese 
geschützt, dokumentiert und revisionssi-
cher.  
 
Sie entscheiden, ob Sie eine Prüfung des 
Dokumentes durch einen Fachexperten 
wünschen, wenn es sich um Daten han-
delt, die  eventuell steuerrelevant sind (z.B.: den Vorsteuerabzug betreffen) .  
 
Alle 6 Monate erhalten Sie, ohne Mehrkosten, eine gesicherten CD auf der Ihr E-Mail 
Verkehr dokumentiert wird.   
 

Ausgang - Mail  
Sie erhalten aus dem Trustcenter der „Deutschen Post com AG“ (deren offz. Vertreter wir sind), 
eine Chipkarte mit Ihrem persönlichen PIN.  
 
Mit dieser qualifizierten elektronischen Signatur, können Sie Dokumente signieren 
und die eindeutige Herkunft dokumentieren und sichern.  
 
Dieses signierte Dokument, können Sie nun mit jeden herkömmlichen Mailprogramm 
zum Empfänger senden und anschließend in Ihr Archivierungspostfach revisionssicher 
ablegen.  

Die Grundsätze GOBs und GDPdU dokumentieren die Verpflichtung zum revisionssiche-
rem Lagern von steuerrelevanten Dokumenten, wenn diese elektronisch verarbeitet und 
gesichert werden.  
 
Unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen, sparen Sie mit der elektronischen Abwick-
lung Ihres Rechnungswesens bares Geld, denn Sie sparen Kosten für Druck, Material 

Nach §14 des UStG.  sind nur signierte elektronisch übermittelte Rechnungen  
Nach §14 des UStG. nur signierte elektronisch übermittelte  Rechnungen vorsteuerab-
zugsfähig.  

Sicherheit bei Ihren elektronischen 
Mailverkehr.        CINSIG 

Normaler Mailverkehr  

Rechnungssender-/
Empfänger (B2B) CINSIG User  

 mit Chip-Kartenleser  
und Smard-Card 

Weitergeleitete Mails zum Archivieren 

Ihr Archivierungspostfach zur  revisionssicheren Ar-
chivierung Ihrer steuerrelevanten Emaildokumente. 
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Vorteile auf einen Blick: 

1. Kostenersparnis beim Versenden von Rechnungen 
2. Sicherheit beim Thema „Vorsteuer“ - für elektronisch übersandte Rechnungen  
3. Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Archivierung von steuerrelevanten Daten 
4. Keine Papierberge für Kontakte zum Finanzamt  
5. Besser Kundenbindung  
6. Keine größere Softwareinstallation nötig 

Gründe warum Sie archivieren und signieren sollten!  

• Eine elektronisch, d.h. meistens per E-Mail übermittelte Rechnung wird vom Finanz-
amt nur dann anerkannt gem. § 14 Abs. 2, wenn sie eine digitale Signatur nach dem 
Signaturgesetz enthält. Dies ist regelmäßig bei heutzutage verschickten E-Mail-
Rechnungen nicht der Fall. 

• Gem. § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG ist Voraussetzung für den Vorsteuerabzug, dass der 
Leistungsempfänger im Besitz einer nach den §§ 14 und 14a UStG ausgestellten 
Rechnung ist und dass die Rechnung alle in den §§ 14 und 14a UStG geforderten 
Angaben enthält. Diese Angaben müssen vollständig und richtig sein.  

• § 14 Abs. 3 UStG regelt auf elektronischem Weg übermittelten Rechnungen. Ein 
Vorsteuerabzug ist künftig nur noch richtigen und vollständigen Rechnung 
möglich (§ 15 Abs. Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG). 

• Bei einer auf elektronischem Weg übermittelten Rechnung müssen die Echtheit der 
Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet sein durch  

1. eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische Sig-
natur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 
(BGBl. I S. 876), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 
876) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder 

2. elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG 
der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte des elekt-
ronischen Datenaustausches (ABl. EG Nr. L 338 S. 98), wenn in der Vereinba-
rung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, die 
die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Daten gewährleisten, und 
zusätzlich eine zusammenfassende Rechnung auf Papier oder unter den Vor-
aussetzungen der Nummer 1 auf elektronischem Weg übermittelt wird.  

     CINSIG 


